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Nr. 16). Er organisiert die Erfüllung 
der politischen, ökonomischen, kul
turellen, sozialen sowie die ihm 
übertragenen Verteidigungsaufga
ben des sozialistischen Staates. Das 
grundlegende Ziel der Tätigkeit des 
M. besteht in der weiteren Erhöhung 
des materiellen und kulturellen Le
bensniveaus des Volkes auf der 
Grundlage eines hohen Entwick
lungstempos der sozialistischen Pro
duktion, der Erhöhung der Effekti
vität, des wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts und des Wachs
tums der Arbeitsproduktivität. Sein 
Wirken ist darauf gerichtet, die Vor
züge der sozialistischen Gesell
schafts- und Staatsordnung voll zu 
nutzen und die Hauptaufgabe in 
ihrer Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik zu verwirklichen. Der 
M. trägt die Verantwortung für die 
Leitung der gesamten Volkswirt
schaft der DDR. Die Lösung der da
mit verbundenen Aufgaben bilden 
den Hauptinhalt seiner Tätigkeit. 
Immer größeres Gewicht erlangen 
seine sozialpolitischen Aufgaben. Er 
ist für die Ausarbeitung langfristiger 
komplexer Programme, der Fünf
jahr- und Jahrespläne sowie der 
Staatshaushaltspläne und nach Be
schlußfassung der staatlichen Pläne 
durch die Volkskammer für deren 
erfolgreiche Verwirklichung verant
wortlich. Entsprechend den Erfor
dernissen der sozialistischen ökono
mischen Integration leitet er die 
planmäßige Entwicklung der wirt
schaftlichen und wissenschaftlich- 
technischen Zusammenarbeit der 
DDR mit der UdSSR und den ande
ren sozialistischen Staaten. Der M. 
sichert die weitere Entwicklung der 
sozialistischen Demokratie, den 
planmäßigen Ausbau der sozialisti
schen Rechtsordnung und die stän
dige Festigung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit. Der M. sichert, daß 
die gesamte staatliche Leitungstätig
keit auf der Grundlage des —* demo
kratischen Zentralismus ständig ver
vollkommnet und rationeller gestal

tet wird. Er legt die Grundsätze und 
Aufgaben für die Tätigkeit der Mini
sterien und der anderen zentralen 
Staatsorgane fest und sichert deren 
einheitliches und koordiniertes Han
deln. Der M. ist verantwortlich für 
die Anleitung und Kontrolle der 
Räte der Bezirke und gewährleistet 
das einheitliche Wirken der örtli
chen Räte zur Verwirklichung der 
Politik des sozialistischen Staates. Er 
legt großen Wert darauf, die Bürger 
mit den Maßnahmen zur Erfüllung 
der Hauptaufgabe und den dabei er
zielten Ergebnissen vertraut zu ma
chen. In allen wichtigen gesellschaft
lichen Angelegenheiten arbeitet der 
M. eng mit den gesellschaftlichen 
Organisationen der Werktätigen, 
namentlich mit den Gewerkschaf
ten, zusammen. Der M. ist ein kol
lektiv arbeitendes Organ. Er besteht 
aus dem Vorsitzenden, den Stellver
tretern des Vorsitzenden und den 
Ministern. Er wird vom Vorsitzen
den geleitet. Der Vorsitzende des M. 
wird von der Volkskammer mit der 
Bildung des M. beauftragt. Der Vor
sitzende und die Mitglieder des M. 
werden von der Volkskammer, dem 
obersten Organ der Staatsmacht in 
der DDR, für fünf Jahre gewählt 
und sind ihr verantwortlich und re
chenschaftspflichtig. Jedes Mitglied 
des M. ist für die kollektive Tätigkeit 
des M., für die Vorbereitung seiner 
Entscheidungen und für deren 
Durchführung verantwortlich. Die 
Volkskammer nimmt die Regie
rungserklärung, die der Vorsitzende 
des M. erstattet, entgegen und be
schließt darüber. In der Zusammen
setzung und der Tätigkeit des M. 
spiegelt sich das feste Bündnis aller 
politischen Kräfte des werktätigen 
Volkes unter Führung der Arbeiter
klasse und ihrer marxistisch-lenini
stischen Partei wider. Zur Erfüllung 
der Aufgaben zwischen seinen Ta
gungen bildet der M. aus seiner 
Mitte ein Präsidium des M. Der M. 
erläßt Rechtsvorschriften in Form 
von Verordnungen und Beschlüssen.


